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Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Vereinbarung vom 14. August 2023 (Inhalte der Urkunde – Auszüge)

I. Vorbemerkung

Die Kupferstadt Stolberg (Rhld.) hat in ihrer Ratssitzung vom 9. Mai 2023 beschlossen, dass die vorhandenen Spendengelder auf dem 

Spendenkonto der Kupferstadt Stolberg "Stolberg hilft" in Höhe von ca. 1.100. 000, 00 Euro für Projekte und Maßnahmen in 

Zusammenhang mit der Behebung der Flutwasserschäden und zur Stärkung des Wiederaufbaus und der Flutwasserhilfe verwendet 

werden und der Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.) gespendet wer den sollen.

II. Vereinbarung

1. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die unentgeltliche und freiwillige Übertragung von Mitteln durch den 

Spender in das  Eigentum der Stiftung durch eine gemeinnützige Spende.

2. Die Spende soll die Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.) für die Behebung der in der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) 

entstandenen Flutwasserschäden durch Unterstützung sozialer Träger sowie alle damit verbundenen Zecke ver-

wenden. Die Spenden sollen nicht unmittelbar an Bürger ausgezahlt werden.

3. Der Spender bestimmt selbständig die Höhe der Spende. Die Spende soll in zwei Tranchen gezahlt werden. Die    

erste Tranche in Höhe von 700.000,00 Euro soll nach Abschluss der Spendenvereinbarung gezahlt werden, die 

restlichen Mittel bis zum 31.12.2023.
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4. Die Stiftung legt die Verwendungszwecke der Spende im Rahmen ihrer eigenen satzungsmäßigen Tätigkeit selbstständig fest, sofern der 
Stifter nichts anderes in der durch diesen Vertrag bestimmten Weise bestimmt.

5. Die Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.) ist verpflichtet, die folgenden Weisungen der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) zur Verwendung der Spende 
zu befolgen:

a) Einzelprojekte dürfen höchstens mit einem Betrag von 50.000,00 Euro insgesamt gefördert werden,
b) Projekte der Gemeinwesensarbeit dürfen höchstens mit einem Betrag von 100.000,00 Euro insgesamt gefördert werden
c) Die Bürgerstiftung ist verpflichtet, kalenderjährlich dem Rat oder einem vom Bürgermeister benannten Ausschuss Bericht zu erstatten und 
einen Bericht über die Verwendung der Mittel in Textform vorzulegen sowie halbjährlich eine Einzelaufstellung der geförderten Projekte auf 
der Internetpräsenz der Stiftung zu veröffentlichen.

6. Die Spendenmittel sollen bis zum 31.12.2026 von der Stiftung vollständig verausgabt werden.

7. Die Stiftung darf übliche und angemessene Overheadkosten aus den Spendenmittel verwenden. Dazu zählen auch die Kosten dieser 
Urkunde.

III. Schlussbestimmungen

1. Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Vereinbarung soll in keinem Falle die Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarungen zur
Folge haben. Sofern sich eine der getroffenen Vereinbarungen als unwirksam oder undurchführbar erweisen sollte, verpflichten sich alle
Beteiligten, eine dem Sinn und Zweck der betroffenen Regelung am Nächsten kommende, wirksame Vereinbarung zu treffen.
Entsprechendes gilt, falls der Vertrag eine Lücke enthalten sollte.

2.      Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.



Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)

Informationsveranstaltung am 26. September 2023

Zu der Informationsveranstaltung wurden die gemeinnützigen Träger aufgrund der uns vorliegenden Datenlage - Trägeranschriften der 
Verwaltung und der von uns bereits geförderten Projekte betroffener gemeinnützigen Träger aus unseren eigenen Spendenaktion – zu
dieser Veranstaltung eingeladen.

Agenda

1. Begrüßung

2. Vorstellung der abgeschlossenen Spendenvereinbarung der vorhandenen 
Spendengelder an die Bürgerstiftung Stolberg mit der Kupferstadt 
Stolberg (notarielle Urkunde Nr. 1141/2023B v. 14. August 2023)

3. Förderverfahren 1. Runde (Anträge bis zum 31.12.2023)

4. Aussprache und Fragen der Teilnehmer

5.     Schlussworte
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I. Förderkriterien für die Antragstellung

Die Auszahlung der Spende an die Bürgerstiftung Stolberg in zwei Tranchen - 700.000 Euro nach Abschluss der 

Spendenvereinbarung, die restlichen Mittel (ca. 400.000 Euro bis zum 31.12.2023)

Die Stiftung legt die Verwendungszwecke der Spende im Rahmen Ihrer satzungsmäßigen Tätigkeit selbständig fest, 

sofern der Spender nichts anderes in der durch diesen Vertrag bestimmten Weise bestimmt.

Die Bürgerstiftung Stolberg ist verpflichtet, die folgenden Weisungen der Kupferstadt Stolberg zur Verwendung der 

Spende zu befolgen:

(1) Einzelprojekte dürfen höchstens mit einem Betrag von 50.000 Euro insgesamt gefördert werden.

(2) Projekte der Gemeinwesenarbeit dürfen höchstens mit einem Betrag von 100.000 Euro insgesamt gefördert werden.

(3) Die Bürgerstiftung ist verpflichtet, kalenderjährlich dem Rat oder einem vom Bürgermeister benannten Ausschuss 

Bericht zu erstatten und einen Bericht über die Verwendung der Mittel in Textform vorzulegen sowie halbjährlich 

eine Einzelaufstellung der geförderten Projekte auf der Internetpräzens der Stiftung zu veröffentlichen.

Die Spendenmittel sollen bis zum 31.12.2026 von der Stiftung vollständig verausgabt werden.
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II. Förderverfahren hier: 1. Runde (Anträge bis zum 31.12.2023)

(1) Antragberechtigte sind alle gemeinnützigen Träger (aktueller Körperschaftssteuerbescheid), die Projekte nach  

Ziffer II. Nr. 1 und 2 der Vereinbarung durchführen. Anträge für flutgeschädigte Einzelpersonen (mittelbar und 

unmittelbar) können nur von den gemeinnützigen Trägern gestellt werden, die dafür anerkannt sind.

(2) Anträge auf Förderung aus den Spendengeldern müssen vollständig mit den entsprechenden Anlagen (siehe   

Förderantrag [Formular]) gestellt werden.

(3) Der Vorstand der Bürgerstiftung entscheidet über den jeweiligen Förderantrag.

(4) Ein Rechtsanspruch auf die Förderung bzw. die Förderhöhe besteht für den Antragsteller nicht.

(5) Der Antragsteller (Fördernehmer) erhält einen entsprechende Förderbewilligung (mit den entsprechenden

Förderbedingungen Dokumentation, Abschlussbericht, Schlussrechnung etc.) 

(1) Die bewilligte Fördersumme wird je nach Projektzeitraum und Zahlungserfordernis an den Fördernehmer in 

Teilbeträgen ausgezahlt.
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Förderantrag
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Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)
Zwischenbericht zum 30. April 2024

Der Zwischenbericht umfasst den Zeitraum seit der Übertragung der Spendengelder mit der Zustellung der Urkunde 
Nr. UVZ-Nr. 1141/2023 vom 14. August 2023 durch Notar Dr. Bous. Die erste Teilzahlung in Höhe von 700.0000 EUR 
seitens der Stadt Stolberg erfolgte am 25.08.2023, die Restzahlung in Höhe von 331.645,11 EUR am 22.12.2023.

In einer Arbeitsgruppe des Vorstandes und des Stiftungsrates wurde die Informationsveranstaltung am 26. September 2023 
im Ökumenischen Gemeindezentrum vorbereitet. Hier zu wurden in Abgleich mit den Inhalten der Urkunde 

 Die Förderkriterien unter Beachtung der stiftungsrechtlichen und gemeinnützigkeitsrechtlichen Maßgaben entwickelt und 
durch den Vorstand verabschiedet.

 Der Förderantrag entwickelt und als digitales Formular den Antragstellern nach der Informationsveranstaltung zur 
Verfügung gestellt. Zudem muss jeder Antragsteller den gültigen Freistellungsantrag des zuständigen Finanzamtes dem 
Förderantrag beifügen. (siehe Folien 11 bis 12 der Tabelle „Bewilligte Förderanträge bis einschließlich 30. April 2024“)

 Bevor die Förderanträge entscheidungsreif vorgelegt werden konnten, gab es vielfältige Gespräche in Form von 
Telefonaten und Einzelgesprächen mit einem teil der Antragsteller.

 Nach erfolgter Antragstellung bis zum 31.12.2023 hat der Vorstand in seinen Sitzungen vom 9. Januar 2024,            
20. Februar 2024 und 27. März 2024 insgesamt 13 Förderanträge bewilligt. 2 Förderanträge (Nr. 2 und Nr. 5 siehe)
wurden vorab durch den Vorstand auf den Vorstandssitzungen vom 23.10.2023 und 28.11.2023 bewilligt
(Planungssicherheit). Zwei weitere Anträge wurden seitens des Vorstandes am 10.04.2024 und am 23.04.2024 bewilligt
(Anträge 18 und 19 siehe Folie 13 der Tabelle „Bewilligte Förderanträge bis einschließlich 30. April 2024“)

 Die Gesamtsumme der bewilligten Förderanträge beträgt  524.787,99 EUR seit der Übertragung der Spendengelder.



Bürgerstiftung Stolberg (Rhld.)
Tabelle bewilligte Förderanträge bis einschließlich 30. April 2024
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Tabelle bewilligte Förderanträge bis einschließlich 30. April 2024
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Tabelle bewilligte Förderanträge bis einschließlich 30. April 2024
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1. Berichtzeitraum bis zum 31.12.2023

EURAusgabenEUREinnahmen
4.940,00Auszahlung Förderung KulturGut e.V.

vom 07.11.2023
700.000,00 TZ Spendengelder Fluthilfe 25.8.2024

3.500,00Auszahlung Förderung Kath. Kirchen-
gemeinde St. Luzia vom 28.12.2023

331.645,11TZ Spendengelder Fluthilfe 22.12.2024

Overheadkosten gemäß notarieller
Vereinbarung vom 14. August 2023

4.526,74Notariatskosten

1.521,30Aufwand Salmstraße 2 (Geschäftslokal)
(Miete, Energiekosten, Nebenkosten, 
Reinigung etc.)

1.122,34Aufwand EDV und Internet

15.610,381.031.645,11Gesamtsumme

1.016.034,73Bestand Spendengelder zum 31.12.2023


